






Die neuen Flurstücksgrenzen werden entsprechend dem Ergebnis der Grenzermittlung, wie in 

der Skizze dargestellt, festgestellt.

Die bestehenden, bereits festgestellten Flurstücksgrenzen werden entsprechend dem 

Ergebnis der Grenzermittlung, wie in der Skizze dargestellt, wiederhergestellt.

Die Übernahme der Ergebnisse der Grenzbestimmung und der Abmarkung in das 

Liegenschaftskataster werden von der öffentlichen Vermessungsstelle veranlasst.



Die anwesenden Eigentümerinnen, Eigentümer und Erbbauberechtigten werden darüber 

belehrt, dass gegen die Entscheidungen über die Grenzbestimmung und die Abmarkung der 

Grenzpunkte innerhalb eines Monats nach dem Grenztermin Widerspruch erhoben werden 

kann.

Der Widerspruch kann

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung über den Widerspruch kostenpflichtig ist, 

wenn sich die Entscheidung über die Grenzbestimmung und die Abmarkung der öffentlichen 

Vermessungsstelle als richtig bestätigt.

Die Anwesenden wurden darauf hingewiesen, dass die Entscheidungen über die 

Grenzbestimmung und die Abmarkung der Grenzpunkte den nicht anwesenden 

Eigentümerinnen, Eigentümern und Erbbauberechtigten nachträglich mitgeteilt oder öffentlich 

bekannt gegeben und erst nach widerspruchslosem Ablauf der Rechtsbehelfsfristen 

bestandkräftig werden.

Die Eigentümerinnen, Eigentümer und Erbbauberechtigten erklären durch Ihre Unterschrift in 

der Anlage 1, dass sie mit den bekannt gegebenen Entscheidungen der öffentlichen 

Vermessungsstelle einverstanden sind und auf einen Rechtsbehelf gegen die vorstehenden 

Entscheidungen verzichten.



Öffentliche Vermessungstelle: Antragsnummer: Datum der Grenzniederschrift:
Anlage 2
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